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 Veröffentlicht am 08.02.1973

Norm

StVO §2 Abs1 Z17

Rechtssatz

Zum Kreuzungsbereich gehört die gesamte innerhalb eines Mündungstrichters liegende Fläche. Der Bereich beginnt

daher in der Regel dort, wo die durch die Einmündung bedingte Verbreiterung der Straße deutlich sichtbar wird.
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Beisatz: Der Vorrang erstreckt sich auf den gesamten Kreuzungsbereich. (T2)
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